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Vorwort
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Bewältigung lebensgefährlicher Verhaltensweisen fruchtbar gemacht werden 
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der vorliegenden Arbeit.
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Prof. Dr. Cornelius danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens und 
Prof. Dr. Dr. Kuhli für die Durchführung der Disputation. Prof. Dr. Dres. h. c. 
Schroeder und Prof. Dr. Hoyer möchte ich für die freundliche Aufnahme der 
vorliegenden Arbeit in die Schriftenreihe „Strafrechtliche Abhandlungen. 
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Innigster Dank gebührt auch meiner Mutter und meiner Schwester, die 
mich bei der Anfertigung dieser Arbeit durch vielfältigen Austausch und 
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In tiefster Verbundenheit widme ich diese Schrift meinem Freund Sebas-
tian, dem ich an dieser Stelle für seinen liebevollen Rückhalt in jedweder 
Lebenslage danken möchte.

Berlin, im Januar 2023	 Anna Francesca Steins
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Einleitung

In seiner Untersuchung aus dem Jahre 1967 über das konkrete Gefähr-
dungsdelikt im Verkehrsstrafrecht attestierte Karl Lackner dem konkreten 
Gefährdungsdelikt, ein höchst merkwürdiges und problematisches Phänomen 
zu sein.1 Auch über ein halbes Jahrhundert nach der Feststellung Lackners 
sind nach wie vor verschiedene Fragen offen. Die vom konkreten Gefähr-
dungsdelikt aufgeworfenen Fragen können auf zwei Ebenen heruntergebro-
chen werden  – die Ebene des objektiven Tatbestandes einerseits und die 
Ebene des subjektiven Tatbestandes andererseits.

Im Hinblick auf die objektiv-tatbestandlichen Voraussetzungen des kon-
kreten Gefährdungsdelikts ist insbesondere der Begriff der konkreten Gefahr 
von Interesse. Zwar könnte man meinen, dass die Voraussetzungen dieses 
Begriffs mittlerweile hinreichend geklärt seien. Immerhin nimmt der Bun-
desgerichtshof seit einer Grundsatzentscheidung des Vierten Strafsenats aus 
dem Jahre 1995 grundsätzlich dann eine konkrete Gefahr an, wenn die Tat-
handlung über die ihr innewohnende latente Gefahr hinaus in eine kritische 
Situation geführt hat, in der  – was nach allgemeiner Lebenserfahrung auf-
grund einer objektiv nachträglichen Prognose zu bestimmen ist – die Sicher-
heit einer bestimmten Person oder Sache so stark beeinträchtigt war, dass es 
nur noch vom Zufall abhing, ob das Rechtsgut verletzt wurde oder nicht.2 
Doch die Beständigkeit der Rechtsprechung täuscht. Denn es ist zu beobach-
ten, dass die Rechtsprechung den Begriff der konkreten Gefahr aufzuweichen 
droht. Bezeichnenderweise ist es der Vierte Strafsenat selbst, der in einer 
Entscheidung aus dem Jahre 2019 zum Straftatbestand der besonders schwe-
ren Brandstiftung nach § 306b Abs. 2 Nr. 1 StGB lediglich von der Gefahr 
spricht und diese als naheliegende Möglichkeit der Schädigung definiert.3 
Nicht nur, dass der Vierte Strafsenat den (relevanten) Zusatz konkrete Gefahr 
ausspart  – er will die Gefahr über eine Begriffsbestimmung definieren, die 
ein Zufallselement nicht länger ausdrücklich voraussetzt.

Die wohl wesentlichste Konsequenz einer solchen Begriffsbestimmung 
zeigt sich in den Ausführungen des Vierten Strafsenats zum konkreten Le-
bensgefährdungsvorsatz, womit der zweite Grundbereich  – der subjektive 

1  Lackner, Das konkrete Gefährdungsdelikt im Verkehrsstrafrecht, Berlin 1967, 
S. 1.

2  Vgl. nur BGH, Urt. v. 30.3.1995 – 4 StR 725/94, NJW 1995, 3131 (3131).
3  BGH, Urt. v. 31.1.2019 – 4 StR 432/18, HRRS 2019 Nr. 304 Rn. 13.
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Tatbestand des konkreten Gefährdungsdelikts  – angesprochen ist. In seiner 
Entscheidung identifiziert der Vierte Strafsenat das kognitive Element des 
konkreten Lebensgefährdungsvorsatzes mit dem kognitiven Element des be-
dingten Tötungsvorsatzes.4 Darin kann zurecht eine echte Kehrtwende der 
bisherigen Rechtsprechung gesehen werden. Denn bislang ging der Bundes-
gerichtshof in ständiger Rechtsprechung von unterschiedlichen objektiv-tat-
bestandlichen Bezugspunkten des konkreten Lebensgefährdungsvorsatzes ei-
nerseits (konkrete Gefahr) und des bedingten Verletzungs- bzw. Tötungsvor-
satzes andererseits (Eintritt der Schädigung) aus und setzte ebendiese Unter-
scheidung auf subjektiv-tatbestandlicher Ebene mit Blick auf sowohl das 
kognitive als auch das voluntative Element des konkreten Lebensgefähr-
dungsvorsatzes konsequent durch.5 Mit seiner Entscheidung rüttelt der Vierte 
Strafsenat somit an den Grundlinien der bisherigen Rechtsprechung zum 
konkreten Gefährdungsdelikt und fordert deshalb nicht nur eine Untersu-
chung des konkreten Gefährdungsdelikts mit all seinen Eigenheiten und 
Merkwürdigkeiten geradezu heraus, sondern macht sie noch umso spannen-
der.

Zu den konkreten Gefährdungsdelikten sind bereits zahlreiche Werke er-
schienen.6 Insbesondere Zieschang hat eine 1998 erschienene umfangreiche 
Abhandlung über die Gefährdungsdelikte vorgelegt, in der die wesentlichen 
Charakteristika der Gefährdungsdelikte klug und differenziert beleuchtet 
werden. Trotz des umfangreichen Forschungsstandes meine ich, dass eine 
Auseinandersetzung speziell mit dem konkreten Leibes- bzw. Lebensgefähr-
dungsvorsatz von ungebrochenem wissenschaftlichem als auch praktischem 
Interesse ist und sich ausgesprochen lohnt. Die zitierte Entscheidung des 
Vierten Strafsenats des Bundesgerichtshofs zeigt, dass sich im Hinblick auf 
den konkreten Gefährdungsvorsatz ein Wandel vollzieht. Der Wandel liegt 

4  BGH, Urt. v. 31.1.2019 – 4 StR 432/18, HRRS 2019 Nr. 304 Rn. 13; vgl. hierzu 
Heghmanns, ZJS 2019, S. 333 ff.; kritisch vgl. Kulhanek, in: von Heintschel-Heinegg, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 50. Edition, München 2021, Rn. 50 ff.; vgl. auch Ober-
mann, in: Dötsch/Koehl/Krenberger/Türpe (Hrsg.), Straßenverkehrsrecht, Kommen-
tar, 12. Edition, München 2021, § 15 Rn. 52.

5  BGH, Urt. v. 15.12.1967 – 4 StR 441/67, NJW 1968, 1244 (1245); BGH, Urt. v. 
24.7.1975 – 4 StR 165/75, NJW 1975, 1934; BGH, Urt. v. 18.10.2006 – 2 StR 340/06, 
NStZ 2007, 150 (151); BGH, Urt. v. 12.6.2008  – 4 StR 78/08, NStZ-RR 200, 309 
(310).

6  Vgl. nur Berz, Formelle Tatbestandsverwirklichung und materialer Rechtsgüter-
schutz, Eine Untersuchung zu den Gefährdungs- und Unternehmensdelikten, Mün-
chen 1986; Demuth, Der normative Gefahrbegriff, Bochum 1980; Horn, Konkrete 
Gefährdungsdelikte, Köln 1973; Hoyer, Die Eignungsdelikte, Berlin 1987; Kindhäu-
ser, Gefährdung als Straftat, Frankfurt am Main 1989; Lackner, Das konkrete Gefähr-
dungsdelikt im Verkehrsstrafrecht, Berlin 1967; Rabl, Der Gefährdungsvorsatz, 
Breslau-Neukirch 1933; Zieschang, Die Gefährdungsdelikte, Berlin 1998.
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